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Vermittlung achtbarer Leute versöhnen, wie es fast wörtlich 
ebenso in cc. 247 und ähnlich 252* heißt. Die Vermittlung durch 
Angehörige, Berufsgenossen, Mitbürger zwecks Milderung der 
5trafe kommt im Schb. öfters vor, eine weit verbreitete Übung 
im mittelalterlichen Recht?)

b) Meineid macht eidunfähig. Ausgangspunkt ist hier eine 
klage wegen Verletzungen, bei der der Kläger gegen den Reini- 
gungseid des Beklagten einwendet, er habe bereits einmal einen 
Meineid geschworen und sei deshalb für alle Zeit eidunfähig. Der 
fragliche Lid ist, wie man hier annchmen muß, von ihm in einem 
früheren Verfahren als Eidhelfer geschworen worden, denn er 
hatte ihn „für" einen anderen und trotz Kenntnis des falschen 
Haupteides geleistet, von Eidhelfern ist im Schb. viel die Rede, 
wenn sich auch oft nicht klar erkennen läßt, ob es sich um sie oder 
um Zeugen handelt, weil der Text meist zu knapp ist und alle 
gleichmäßig testes genannt werden; ein Umstand, der in vielen 
mittelalterlichen Rechten begegnet?) Sie sind oft erkennbar an der 
Art des Falles, wenn es sich um den Lid selbdritt oder ähnliches 
handelt, oder um Übersiebnen und dergl., dann sind es i. d. R. 
Lidhelfer, die den Haupteid stützen, d. h. einen Folgeeid leisten 
über die objektive Wahrheit des Haupteides, was schon in den 
frühesten Rechten deutlich erkennbar ist?) vie Lidhelfer haben 
also ein selbständiges Leweisthema, haften aber wie für Meineid. 
2m Schb. ist dies an verschiedenen Stellen klar zu sehen. Sie müssen 
nach c. 446*) schwören, daß der Haupteid munckum esset vel 
salvum vel iustum et verum eine der Häufungen, die im 
Schb. sehr beliebt sind?) vie Einrede der Eidesunfähigkeit ist im 
Schb. der übliche Fall gegenüber Zeugen, z. B. c. 700. von ihnen 
wird Unbescholtenheit verlangt, d. h. sie dürfen vor allem nicht
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